
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christoph Meyer, Christian Dürr,
Otto Fricke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/28801 –

Mittelabrufe 2017 bis 2019 und Ausgestaltung der Bundesprogramme zur
Städtebauförderung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Städtebauförderung des Bundes wurde von 2019 zu 2020 umstrukturiert. 
Hierbei wurden die bestehenden sechs Programme mit anderen Mitteln aus 
dem Bereich der Stadtentwicklung gebündelt. Die neue Struktur ab 2020 ist 
gekennzeichnet durch drei Programme mit einem Mittelvolumen von jeweils 
790 Mio. Euro in den Bundeshaushalten 2020 und 2021 (Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat, Broschüre „Städtebauförderung 2020“; Bun-
deshaushaltsgesetze 2020 und 2021).

Im jüngsten Bericht des Bundesrechnungshofs (BRH) über die Förderung des 
Städtebaus durch den Bund wird u. a. festgehalten, dass es sich um eine stän-
dige Finanzierung von Länderaufgaben handele, das Mittelvolumen nicht be-
darfsgerecht sei, hohe Ausgabenreste bestünden und das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) keine messbaren Ziele festlege. Um 
verfassungsrechtlichen Bedenken entgegenzuwirken, habe das BMI gegenüber 
dem Bundesrechnungshof zugesagt, eine bessere verfassungsrechtliche Veran-
kerung der Städtebauförderung zu prüfen. Darüber hinaus seien im Jahr 2018 
über 900 Maßnahmen seit 15 Jahren gefördert worden (BRH-BE nach § 88 
Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) über die Förderung des Städte-
baus, 4. Februar 2021).

Die Neustrukturierung der Städtebauförderung und die neuerliche Kritik des 
Bundesrechnungshofs nehmen wir zum Anlass, um die Mittelabrufe der sechs 
Programme von 2017 bis 2019 sowie die gegenwärtige Ausgestaltung der 
Städtebauförderung in den Fokus zu rücken.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Städtebauförderung ist das zentrale Instrument des Bundes für eine nach-
haltige Stadtentwicklungspolitik. Mit ihrem quartiersbezogenen und integrier-
ten Ansatz unterstützt die Städtebauförderung Städte und Gemeinden dabei, die 
Quartiere und Ortsteile ganzheitlich und zukunftsgewandt zu entwickeln.
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Als lernendes Programm und vor dem Hintergrund des Artikel 104b Grundge-
setz (GG) unterliegt die Städtebauförderung einer steten Prüfung hinsichtlich 
Bedarf und Anforderungen. Mit der Weiterentwicklung 2020 wurde daher die 
Städtebauförderung neu strukturiert und inhaltlich neu ausgerichtet. Die drei 
neuen Programme konzentrieren sich auf die aktuellen städtebaulichen Heraus-
forderungen: Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne (Programm „Le-
bendige Zentren“), Stärkung und Stabilisierung benachteiligter Quartiere (Pro-
gramm „Sozialer Zusammenhalt“) und Unterstützung der Kommunen bei der 
Bewältigung erheblicher städtebaulicher Funktionsverluste und Strukturverän-
derungen (Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“). Daneben sind 
Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel ge-
stärkt (sowohl neue Fördervoraussetzung als auch programmübergreifend als 
neue Querschnittsaufgabe förderfähig) und die Förderung strukturschwacher 
Regionen verbessert worden. Die Programme werden auch für Maßnahmen zur 
Revitalisierung von Brachflächen eingesetzt.
Aufgrund ihrer hohen Anstoß- und Bündelungswirkung ist die Städtebauförde-
rung auch eine wichtige Stütze für die Städte und Gemeinden zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie; insbe-
sondere kleinere und mittlere Unternehmen in der Region profitieren von den 
öffentlichen Investitionen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) die Bewertung durch den Bundesrechnungshof (BRH) insbeson-
dere mit Blick auf die Auslegung des Artikel 104b GG nicht teilt, da der BRH 
aus Sicht des BMI einen zu strengen Maßstab anlegt und die Besonderheiten 
der Städtebauförderung nicht ausreichend berücksichtigt. Gleichwohl hat das 
BMI die Empfehlungen kritisch geprüft und – soweit übereinstimmend mit 
dem BRH – bereits viele Empfehlungen umgesetzt: Neben den drei neuen Pro-
grammen sind die Länder seit der Weiterentwicklung 2020 verpflichtet, mit den 
Städtebaufördermitteln insbesondere städtische und ländliche Raume mit er-
höhten strukturellen Schwierigkeiten zu unterstützen. Mit dem neuen Verteiler-
schlüssel werden die Städtebaufördermittel seit 2021 verstärkt nach Problemin-
dikatoren verteilt. Zudem hat ein aktuelles Gutachten den Förderbedarf bis 
2030 ermittelt. In Abstimmung mit den Ländern prüft das BMI die Umsetzung 
weiterer Empfehlungen.

 1. Welche Mittelabrufe weisen nach Kenntnis der Bundesregierung die 
sechs Programme der Städtebauförderung

a) Stadtumbau,

b) Soziale Stadt,

c) Städtebaulicher Denkmalschutz,

d) Aktive Stadt- und Ortszentren,

e) Kleinere Städte und Gemeinden,

f) Zukunft Stadtgrün

im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 jeweils auf 
(bitte die pro Jahr jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel angeben)?

Es wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle verwiesen.
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 2. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der prozentuale Durch-
schnittswert der finanziellen Beteiligung der Bundesländer an der Förde-
rung des Städtebaus jeweils in den Jahren 2017 bis 2019 (bitte nach Bun-
desländern gesamt sowie einzelnen Bundesländern aufschlüsseln)?

Bund, Länder und Kommunen beteiligten sich grundsätzlich mit einem Drittel 
an den förderfähigen Kosten. Für besondere Ausnahmekonstellationen – z. B. 
Haushaltsnotlage – ist eine Absenkung des kommunalen Eigenanteils möglich. 
Teilweise beteiligen sich die Länder zugunsten der Kommunen über das nach 
der Verwaltungsvereinbarung erforderliche Maß hinaus. Eine Übersicht zu den 
prozentualen Durchschnittswerten liegt dem Bund jedoch nicht vor; der Bund 
prüft lediglich die Einhaltung der Beteiligungserfordernisse.

 3. Welche Mittelabrufe weist das Programm „Stadtumbau“ nach Kenntnis 
der Bundesregierung in den „neuen“ und „alten“ Bundesländern im Zeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 auf (bitte die pro 
Jahr jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel angeben)?

Es wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle verwiesen.

 4. Welche Mittelabrufe weist das Programm „Kleinere Städte und Gemein-
den“ nach Kenntnis der Bundesregierung in den „neuen“ und „alten“ 
Bundesländern im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 
2019 auf (bitte die pro Jahr jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel 
angeben)?

Es wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle verwiesen.

 5. Welche Mittelabrufe weist das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ nach Kenntnis der Bundesregierung in den „neuen“ und „alten“ 
Bundesländern im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 
2019 auf (bitte die pro Jahr jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel 
angeben)?

Es wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle verwiesen.

 6. Welche Mittelabrufe weist das Programm „Soziale Stadt“ nach Kenntnis 
der Bundesregierung in

a) Großstadtregionen der „neuen“ sowie „alten“ Bundesländer,

b) Gebieten außerhalb von Großstadtregionen in den „neuen“ sowie „al-
ten“ Bundesländern

im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 auf (bitte 
die pro Jahr jeweils bewilligten und abgerufenen Mittel angeben)?

Zu den abgerufenen Mitteln in den Großstadtregionen und Gebieten außerhalb 
der Großstadtregionen unterteilt nach neuen und alten Ländern liegen dem 
Bund keine konkreten Informationen vor.
Für die bewilligten Bundesfinanzhilfen in und außerhalb von Großstadtregio-
nen im Programm Soziale Stadt wird auf die als Anlage 2 beigefügte Tabelle 
verwiesen.
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 7. Wie viele Maßnahmen wurden im Rahmen der Bundesprogramme zur 
Städtebauförderung nach Kenntnis der Bundesregierung im Zeitraum 
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 über

a) zehn Jahre,

b) 15 Jahre,

c) 17 Jahre

gefördert?

Aufgrund der dem Bund vorliegenden Datenbasis können diese Informationen 
geschätzt und getrennt für die Programmjahre 2017, 2018 und 2019 berechnet 
werden. Es wird auf die als Anlage 3 beigefügte Tabelle verwiesen.

 8. Sprechen nach Ansicht der Bundesregierung Gründe gegen eine Begren-
zung der maximalen Förderdauer für Maßnahmen, z. B. auf zehn oder 
15 Jahre?

Wenn ja, welche Gründe sind dies?

Im Gegensatz zu anderen Förderprogrammen werden mit der Städtebauförde-
rung keine Einzelmaßnahmen, sondern Fördergebiete (sogenannte Gesamtmaß-
nahmen) gefördert. Anders als bei Einzelvorhaben ist die Entwicklung eines 
Quartiers oder eines Ortsteils in zeitlicher Hinsicht nicht von vornherein ein-
heitlich bestimmbar. Denn abhängig von den lokalen Problemlagen ist die an-
gestrebte Entwicklung für das Fördergebiet sehr unterschiedlich, sodass sich 
auch die Förderzeiträume unterscheiden. Zudem können unvorhergesehene 
Ereignisse städtebauliche Anforderungen verändern und Förderzeiträume ver-
längern (Flüchtlingswelle, Corona-Pandemie).

 9. Auf welchen Kriterien und Indikatoren beruht nach Kenntnis der 
Bundesregierung der neue Schlüssel für die Verteilung der Mittel aus den 
Programmen zur Städtebauförderung auf die Bundesländer, der ab dem 
Jahr 2021 gilt, und anhand welcher Kriterien werden die jeweiligen Pro-
grammziele gewichtet?

Nach dem neuen Verteilerschlüssel werden die Programmmittel zu 40 Prozent 
nach der Bevölkerungsanzahl eines Landes verteilt. Im Übrigen gelten proble-
morientierte Kriterien, die orientiert an den einzelnen Programmzielen gewich-
tet werden. Einzelheiten können der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförde-
rung 2021 entnommen werden – abrufbar unter: https://www.staedtebaufoerder
ung.info/StBauF/DE/Grundlagen/RechtlicheGrundlagen/RechtlicheGrundlage_
node.html.

10. Welche Kenntnisse und Einschätzungen liegen der Bundesregierung zum 
weiteren, zukünftigen Mittelbedarf der seit 2020 bestehenden drei Pro-
gramme „Lebendige Zentren“ (Bundeshaushalt 2021: 300 Mio. Euro), 
Sozialer Zusammenhalt (Bundeshaushalt 2021: 200 Mio. Euro) sowie 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (Bundeshaushalt 2021: 
290 Mio. Euro) vor?

In einem aktuellen Forschungsprojekt wurde der zukünftige Investitions-und 
Förderbedarf für die Programme der Städtebauförderung und den Investitions-
pakt „Soziale Integration im Quartier“ für den Zeitraum 2020 bis 2030 und da-
mit erstmalig für eine ganze Dekade abgeschätzt. Das Forschungsprojekt wurde 
im Zeitraum Oktober 2018 bis Oktober 2020 von einer Arbeitsgemeinschaft 
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bestehend aus der Bergischen Universität Wuppertal, dem DIW Berlin und GE-
FRA Münster im Auftrag des BMI, vertreten durch das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) umgesetzt.
Eine Zusammenfassung des Gutachtens kann unter https://www.bbsr.bund.de/B
BSR/DE/forschung/programme/staedtebaufoerderung/Forschungsprogramme/P
rogrammuebergreifend/Projekte/investitions-und-foerderbedarf/01-start.html?n
n=2865550&pos=2 abgerufen werden (Veröffentlichung erfolgt in Kürze). Die 
Pandemie-Folgen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

11. Welche Kenntnisse und Einschätzungen liegen der Bundesregierung zum 
zukünftigen Mittelbedarf von

a) Großstadtregionen,

b) Gebieten außerhalb von Großstadtregionen

insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen 
sowie der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen 
vor?

Bei dem in der Antwort zu Frage 10 genannten Gutachten wurde der Gesamt-
bedarf ermittelt. Eine weitergehende räumliche Ausdifferenzierung nach Grö-
ßenklassen der Kommunen war nicht Bestandteil des Auftrags.

12. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Stand der Prü-
fung betreffend die bessere verfassungsrechtliche Verankerung der Städ-
tebauförderung, die durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat gegenüber dem Bundesrechnungshof zugesagt wurde, sowie 
der weitere Zeithorizont der Prüfung und die Planung für die Veröffentli-
chung der Prüfungsergebnisse?

Zu der in Aussicht gestellten Prüfung sind umfangreiche Überlegungen und 
Beteiligungsprozesse erforderlich. Zu einem Zeithorizont sind derzeit noch kei-
ne belastbaren Aussagen möglich.

13. Welche Kenntnisse und Einschätzungen liegen der Bundesregierung da-
zu vor, ob, und wenn ja, inwieweit die Städtebauförderung des Bundes 
eine dauerhaft angelegte Finanzierung originärer Länderaufgaben dar-
stellt?

Nach Sicht der Bundesregierung handelt es sich bei der Städtebauförderung um 
keine dauerhaft angelegte Finanzierung originärer Länderaufgaben:
Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104b GG sind nur zulässig für Bereiche, 
in denen dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse zukommen. Für die Städtebau-
förderung ergibt sich dies aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG (Bodenpoli-
tik).
Die Mittel für die Städtebauförderung werden zudem mit dem Bundeshaushalt 
jährlich neu für eine Programmlaufzeit von fünf Jahren beschlossen. Dement-
sprechend wird auch die das Nähere der Finanzhilfe regelnde Verwaltungsver-
einbarung jährlich neu zwischen Bund und Ländern abgeschlossen.
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14. Wie begründen nach Kenntnis der Bundesregierung gegebenenfalls die 
Bundesländer, dass zur Förderung des Städtebaus Bundesmittel notwen-
dig sind?

Zur Einschätzung des Förderbedarfs durch die Länder wird auf das in der Ant-
wort zu 10 genannte Gutachten verwiesen. Danach sind die Programme regel-
mäßig überzeichnet.
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